
Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertreter Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertreter
für die Teilnahme am Schießsportbetrieb für die Teilnahme am Schießsportbetrieb

Dies ist keine Beitrittserklärung, sondern eine Einverständniserklärung gemäß § 27 (3) WaffG! Dies ist keine Beitrittserklärung, sondern eine Einverständniserklärung gemäß § 27 (3) WaffG!

Wir sind damit einverstanden, dass unser(e) Sohn/Tochter Wir sind damit einverstanden, dass unser(e) Sohn/Tochter

Name: Name:

Vorname: Vorname:

Geb.-Datum: Geb.-Datum:

PLZ / Wohnort: PLZ / Wohnort:

Straße: Straße:

Telefon: Telefon:

unter Aufsicht der Jugendbetreuer der Ohligser SG am Schieß- unter Aufsicht der Jugendbetreuer der Ohligser SG am Schieß-
betrieb (Training und Wettkampf) mit Luftdruck- und/oder Klein- betrieb (Training und Wettkampf) mit Luftdruck- und/oder Klein-
kaliberwehren bzw. -pistolen teilnimmt. kaliberwehren bzw. -pistolen teilnimmt.

Ort / Datum Ort / Datum

Unterschrift(en) der/des Sorgeberechtigten Unterschrift(en) der/des Sorgeberechtigten

OSG-004-04 OSG-004-04

Die gesetzliche Regelung (§ 27(3) WaffG) lautet:
Kindern, die das 12. Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 14 Jahre alt sind, darf das Schießen mit Luft-, 
Federdruck oder CO 2-Waffen gestattet werden, wenn der Sorgeberechtigte schriftlich sein Einverständnis erklärt 
hat. Für Kinder unter 12 Jahre kann die Behörde eine Ausnahme unter bestimmten Auflagen bewilligen.

Die gesetzliche Regelung (§ 27(3) WaffG) lautet:
Kindern, die das 12. Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 14 Jahre alt sind, darf das Schießen mit Luft-, 
Federdruck oder CO 2-Waffen gestattet werden, wenn der Sorgeberechtigte schriftlich sein Einverständnis erklärt 
hat. Für Kinder unter 12 Jahre kann die Behörde eine Ausnahme unter bestimmten Auflagen bewilligen.

Stefan
Linien


